



WEGLEITUNG IM TODESFALL

KONTAKTE 
BESTATTER 

TELEFON           

INTERNET 

ADRESSE

Josef Birrer 

041 978 14 45              

www.schreinerei-birrer.ch 

Unterdorf 20, 8156 Luthern / LU

ERSTE MASSNAHMEN IM TODESFALL

BEI TOD ZU HAUSE 

Den Arzt oder die Ärztin 
sofort benachrichtigen. 
Der behandelnde Arzt 
oder die behandelnde 
Ärztin stellt die 
Todesbescheinigung aus. 

Notfallarzt in Luthern: 

Dr. med. Ulrich Soltner 

041 530 10 01 

Notfalldienst: 144 

Polizei: 117

UNFALLTOD / SUIZID / 
LEICHENFUND 

Bei Verkehrs-, Arbeits-, 
Haushalts- oder sonstigen 
Unfällen, Verdacht auf ein 
Tötungsdelikt oder bei 
einer Selbsttötung ist die 
Polizei zu benachrichtigen. 

Polizei: 117

TOD IM SPITAL / 
ALTERS- ODER 
PFLEGEHEIM 

Das Spital oder 
Heim erstellt die 
Anzeige eines 
Todesfalles und ist 
besorgt, dass die 
ärztliche 
Todesbescheinigung 
ausgestellt wird.

AMTLICHE ANMELDUNG DES TODES 

Anmeldung des Todes auf dem Zivilstandsamt des Sterbeortes innerhalb von 2 
Tagen. Auf Wunsch können wir das für Sie übernehmen.


